
138	 Anne Kathrin Greule

Preußenfahrt oder einem ähnlichen Unternehmen Ruprechts zum 
Zeitpunkt seiner Krönung scheint nichts bekannt zu sein. Vielleicht 
wird auf den geplanten Romzug angespielt, doch wäre die Bezeich-
nung seiner Gegner, allen voran des Mailänder Herzogs Giangaleazzo 
Visconti, der von Wenzel zum Herzog von Mailand erhoben worden 
war, als pagani doch sehr ungewöhnlich150. Dasselbe gilt, wenn es seine 
Gegner im Reich meinen sollte. Es wäre denkbar, dass der Autor des 
Gedichts Ruprecht dazu auffordern wollte, gegen die Osmanen vorzu-
gehen, bereiste doch der byzantinische Kaiser Manuel II. Palaiologos 
von 1399 bis 1402 den lateinischen Westen, um Hilfe zu erbitten; von 
einer Kontaktaufnahme zu Ruprecht ist aber bisher nichts bekannt151.

Die im zweiten Teil der Wolfenbütteler Handschrift versammelten 
Texte können also mit Fug und Recht als Indiz für eine pro-wittelsba-
chische Position des Kompilators gewertet werden. Auch die Insertion 
der Goldenen Bulle sollte vor diesem Hintergrund gesehen werden, 
denn noch kam ihr keine Bedeutung als „Reichsgrundgesetz“ zu. Wohl 
aber wurde sie am Hofe Ruprechts (nicht in der Absetzungsurkun-
de) genutzt, um die Absetzung König Wenzels zu rechtfertigen152, 
wodurch sie für die wittelsbachische Seite an Bedeutung gewann. Das 
Eingangsgedicht der Goldenen Bulle in seiner deutschen Fassung fügt 
sich aufs Genaueste in diese polemische Tendenz. 

Gestalterisch nimmt die Niederschrift einen Mittelweg zwischen 
den schlichten Originalausfertigungen und Wenzels Prachthandschrift 
ein (Abb.  15). Weder wird es rein pflichtschuldig um der Vollstän-
digkeit des Gesetzestextes willen kunstlos niedergeschrieben, noch 
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